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Einige Ergebnisse und Aufgaben der 
Rechtserziehung und Rechtspropaganda 
im Bereich der Volksbildung
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Hauptreferent im Ministerium für Volksbildung

Grundlinien der Rechtserziehung der Schuljugend

Der VIII. Pädagogische Kongreß hat die Orientierung für 
die Entwicklung des Bildungswesens in den 80er Jahren 
herausgearbeitet. „Unsere sozialistische Schule heute ist 
eng mit dem Leben, mit der Praxis unseres sozialistischen 
Aufbaus verbunden. Sie vermittelt allen Kindern eine 
hohe, wissenschaftlich fundierte Allgemeinbildung, in der 
der Erwerb theoretischer Kenntnisse und Erkenntnisse eng 
mit der Praxis verbunden ist.“1 Eine solche Schule, die 
der Vorbereitung auf das Leben dient, die auf die allsei
tige Entwicklung der Persönlichkeit orientiert, sieht ihre 
Hauptaufgabe in der klassenmäßigen, revolutionären Er
ziehung der Jugend und richtet deshalb „die gesamte Bil
dung und Erziehung der Jugend auf die Erziehung zur 
kommunistischen Moral" ß

Diese vom VIII. Pädagogischen Kongreß gesetzte Posi
tion schließt die Hauptrichtung der Rechtserziehung der 
Schuljugend ein. Sie bestimmt daher auch die wesentli
chen Anforderungen, die wir in den allgemeinbildenden 
Schulen an die Rechtspropaganda stellen.3

Wir lassen uns bei der Lösung dieser Aufgabe von der 
prinzipiellen Übereinstimmung des sozialistischen Rechts 
und der kommunistischen Moral leiten. Sozialistische 
Rechtserziehung ist deshalb für die sozialistische Schule 
ein P r i n z i p ,  das im Unterricht und im gesamten außer
unterrichtlichen Erziehungsprozeß sowie in der gesamten 
Organisation des schulischen Lebens verwirklicht werden 
muß.4

Sozialistische Rechtserziehung als Prinzip zu verwirk
lichen ist nur möglich, wenn sich die Schüler auch ent
sprechendes Wissen aneignen. Ohne die notwendige Wis
sensgrundlage entwickeln sich nicht die von uns ange
strebten Verhaltensweisen, formt sich nicht oder nur un
genügend das Bewußtsein der Verantwortung für unsere 
sozialistische Gesellschaft. Alle Elemente dieses notwen
digen Wissens sind in den Unterrichtsfächern vorhanden. 
Sie erstrecken sich von elementaren Einsichten in das 
normgerechte Verhalten im Straßenverkehr, die sich die 
Jüngsten in der Unterstufe und auch schon in der Vor
schulerziehung aneignen, bis zu Erkenntnissen sehr kom
plexer Natur, wie z. B. zum Charakter des sozialistischen 
Rechts. Die Verinnerlichung dieses Wissens und die Ent
wicklung von Gewohnheiten und Verhaltensweisen durch 
die Gestaltung des schulischen Lebens umspannen das 
weite Feld, in dem sich an unserer sozialistischen Schule 
Rechtserziehung vollzieht

Rechtserzieherische Potenzen des Unterrichts

Einigen Unterrichtsfächern kommt für das rechtspropa
gandistische und rechtserzieherische Wirken besondere 
Bedeutung zu.

Bereits in der 5. Klasse, also am Beginn des Geschichts
unterrichts, lernen die Schüler, daß Könige Gesetze erlie
ßen, um die herrschende Klasse, ihre Vorrechte zu schüt
zen. Die an der Gesetzgebung der Sklavenhalter gewon
nene Einsicht, daß das geltende Recht immer das Recht 
der herrschenden Klasse ist, wird in den folgenden Schul
jahren am Beispiel des feudalen und des bürgerlichen 
Rechts vertieft. Den Schülern wird aber vor allem auch 
Wissen darüber vermittelt, warum, wie und mit welchem 
Erfolg die Unterdrückten und Ausgebeuteten um ihr Recht

kämpften, wie sie damit Einfluß auf den Verlauf der Ge
schichte nahmen. Dabei begreifen die Schüler, daß Recht 
nichts Abstraktes ist, das ewig, unabänderlich existiert, 
und daß ein fundamentaler Unterschied zwischen dem 
Recht der Ausbeuter und dem sozialistischen Recht der 
herrschenden Arbeiterklasse besteht. Viele Lehrer sind 
täglich darum bemüht, das revolutionäre Handeln der um 
ihr Recht kämpfenden Klassen im Geschichtsunterricht 
noch erziehungswirksamer darzustellen.

Der Staatsbürgerkundeunterricht wirkt über sehr ver
schiedene Ebenen der Wissensaneignung rechtserziehe
risch. Er macht die Schüler mit grundlegenden Rechten 
und Pflichten des Staatsbürgers in unserer sozialistischen 
Gesellschaft vertraut, wie dem Recht auf Arbeit und der 
Pflicht zur Arbeit, dem Recht auf gleiche Bildung für alle 
und der Pflicht zur Bildung, dem Recht und der Pflicht 
zum Schutz der sozialistischen Heimat. Die Behandlung 
der politischen, ökonomischen, sozialen und geistig-kultu
rellen Grundlagen unserer Gesellschaft bringt ihnen nahe, 
was uns unantastbare Werte und in ihrer Vervollkomm
nung stets zu erstrebende Ideale sind. Staatsbürgerkunde 
stimuliert das Verhalten im Sinne unseres sozialistischen 
Rechts, indem die Schüler tieferen theoretischen Einblick 
in grundlegende gesellschaftliche Zusammenhänge, so in 
das Wesen der Ausbeutergesellschaft, in das Wesen der 
sozialistischen Demokratie, in die zunehmende Beteiligung 
der Werktätigen an der Leitung und Planung gesellschaft
licher Prozesse, gewinnen. Es kommt darauf an, diese Er
kenntnisse noch lebensverbundener, mit noch engerem Be
zug zur Praxis und zu den sozialen Erfahrungen der Schü
ler und somit handlungswirksamer zu vermitteln.

Im polytechnischen Unterricht lernen die Schüler das 
Funktionieren der sozialistischen Demokratie in den volks
eigenen Betrieben und in den landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften noch unmittelbarer kennen. Be
sonders im Lehrgang „Grundlagen der Produktion des 
sozialistischen Betriebes“ und im Fach „Einführung in die 
sozialistische Produktion“ in der Klasse 9 erwerben sie, 
bezogen auf den jeweiligen Betrieb, Kenntnisse über die 
Rechte und Pflichten der Werktätigen auf der Grundlage 
des Betriebsplanes und des Betriebskollektiwertrages. Um 
die erzieherische Wirksamkeit dieses Unterrichts weiter zu 
steigern, erscheint uns vor allem notwendig, daß die Funk
tionäre des Betriebes den Lehrern helfen, noch betriebs
verbundener zu unterrichten. Die Wirksamkeit ist dort 
besonders groß, wo alle Arbeiter, mit denen die Schüler 
in der Produktion Kontakt haben, selbst vorbildlich alle 
Normen einhalten. Auf der Grundlage der Lehrpläne und 
der АО für den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz im polytechnischen Unterricht der Klassen 7 
bis 12 und in Arbeitsgemeinschaften mit praktisch-pro
duktivem und naturwissenschaftlich-technischem Charak
ter vom 2. September 1975 (GBl. I Nr. 40 S. 677) werden 
die Schüler mit den betreffenden Bestimmungen des Ar
beite-, Gesundheits- und Brandschutzes vertraut gemacht.

Die Abschluß- und Reifeprüfungen des Schuljahres 
1979/80 haben erneut unterstrichen, daß sich die Schüler 
mit Erfolg grundlegende Erkenntnisse über das Wesen der 
Diktatur des Proletariats und der sozialistischen Demokra
tie, über die Rechte und Pflichten des sozialistischen 
Staatsbürgers aneignen. Die Erfolge der Rechtserziehung 
und Erziehung zur kommunistischen Moral äußern sich 
z. B. bei der Berufswahl in der Bereitschaft vieler Jungen, 
als Berufsoffiziere oder als Soldat auf Zeit ihrer Pflicht 
zum Schutz des Sozialismus nachzukommen.

Zu den bedeutsamen Ergebnissen unseres rechtserzie
herischen Wirkens gehört auch das arbeitsschutzgerechte 
Verhalten der Jungen und Mädchen in der produktiven 
Arbeit, was auch die geringe und rückläufige Zahl von 
Arbeitsunfällen beweist

Günstige rechtserzieherische Wirkungen erzielen die 
Arbeitsgemeinschaften „Sozialistisches Recht“. In solchen 
Arbeitsgemeinschaften kann für die oberen Klassenstufen


